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Aus dem Gemeinderat

Was uns in diesem Jahr  
beschäftigt
Neben einem grossen Projekt, dem 
Wasseranschluss Sixfeld, sind es in 
diesem Jahr vor allem kleinere Aufga-
ben, die den Gemeinderat beschäfti-
gen. 

In der Rankgasse müssen die Kande-
laber für die Strassenbeleuchtung  
angepasst werden. Die eigentlichen 
Leuchten wurden als erste Etappe 
schon ersetzt. Im Zuge der Bauarbei-
ten in der Rankgasse werden nun in 
Zusammenarbeit mit der EBL die Holz-
kandelaber ersetzt und die Stromfüh-
rungen in ein bereits verlegtes Leer-
rohr verlegt. Diese Arbeiten werden 
voraussichtlich im Frühling stattfin-
den. Nachdem wir uns in den letzten 
Jahren vor allem um die Grobsanie-
rung der Mergelwege gekümmert ha-
ben, wird in einer zweiten Etappe nun 
der Weidweg mit einer neuen Heiss-
teerung versehen. Im letzten Jahr 
wurde der Weg zum Hinterfeld saniert.

Auf dem Spielplatz und rund um den 
Sportplatz stehen Sicherheits- und Er-
neuerungsarbeiten an. Dabei legen 
wir den Fokus auf spannende und si-

chere, dem Alter und den Ansprüchen 
der Benutzer gerechte und unterhalts-
freundliche Gestaltung. Dafür wer-
den wir in diesem ersten Schritt die 
Köpfe zusammen strecken und eine 
Projektidee ausarbeiten, damit für 
das Jahr 2020 ein Kredit zur Geneh-
migung vorgelegt werden kann.

Für die Umsetzung des Gesetzes über 
die Familienergänzende Kinderbe-
treuung muss ein neues Reglement 
ausgearbeitet und der Einwohnerge-
meindeversammlung vorgelegt wer-
den. Ein wichtiger Teil dazu bildet 
eine Bedürfniserhebung. Schon im 
letzten Jahr hat der Gemeinderat aber 
einen wichtigen Baustein gesetzt: Der 
Mittagstisch für die Primarschülerin-
nen und Primarschüler der Gemein-
den Arboldswil und Titterten im Ge-
meindesaal ist dank einem Pilotpro-
jekt des Vereins Tagesfamilien oberes 
Baselbiet und viel Engagement von 
Andrea Rudin und ihrem Mittags-
tischteam gestartet. 

Nicht zu vergessen: In diesem Jahr 
gibt es wieder eine Bundesfeier in Tit-
terten. Wir freuen uns heute schon 
auf unsere Festrednerin Elisabeth 
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Schneider-Schneiter und auf viel ge-
mütliches Zusammensein. Für den 
kulinarischen Rahmen suchen wir 
noch einen Verein, der für die Fest-
wirtschaft besorgt ist. Bitte meldet 
euch bei Interesse beim Gemeinderat 
oder auf der Verwaltung.

Und sonst? Ersatzwahlen werden uns 
beschäftigen. Für den Gemeinderat 
und für die Rechnungs- und Ge-
schäftsprüfungskommission. Die Ein-
arbeitung, die Neufindung in der  
Zusammenarbeit. Viele kleine, viele  
grosse Aufgaben, von denen wir noch 
nichts wissen, auf die wir aber ge-
spannt sind. Willst auch du mitma-
chen und zusammen für die Ge-
meinde Aufgaben angehen, lösen und 
bewältigen? Dann melde dich. Als Ge-
meinderatsmitglied oder als RGPK-
Mitglied. Wir freuen uns. Auf dich. 
Auf die vielen Aufgaben. Auf ein gutes 
Jahr.

Rechnungs- und Geschäfts- 
prüfungskommission,  
Demissionen und Ersatzwahl
Alle Mitgliedern der Rechnungs- und 
Geschäftsprüfungskommission haben 
ihre Demission bekannt gegeben: Os-
wald Hari (Schreiben vom 4. Dezem-
ber 2018) tritt per 31. März 2019 zu-
rück. Jrene Zeugin Thommen (Schrei-
ben vom 7. Dezember 2018), Andreas 
Burkhardt (Schreiben vom Dezember 
2018) und Beat Schweizer (Schreiben 
vom 13. Dezember 2018) treten per 
30. Juni 2019 zurück. Die RGPK legt 
die Gründe ihrer Demission auf Seite 
9 dar. Das Statement des Gemeinde-
präsidenten ist nachfolgend zu lesen.

Der Gemeinderat nimmt die Demis- 
sionen mit grossem Bedauern zur 

Kenntnis und dankt der Rechnungs- 
und Geschäftsprüfungskommission 
für ihr Engagement. Die Ersatzwahl 
findet an der Einwohnergemeinde-
versammlung vom Juni 2019 statt. 
Die Aufgaben der Rechnungs- und 
Geschäftsprüfungskommission sind 
wie folgt beschrieben:

Rechnungsprüfungskommission
Die Rechnungsprüfungskommission 
(RPK) ist ein Kontrollorgan. Sie prüft 
das Rechnungswesen der Einwohner-
gemeinde und von der Gemeinde sub-
ventionierten Institutionen. Sie übt 
ihre Kontrolltätigkeit nach anerkann-
ten Revisionsgrundsätzen aus. Über 
das Ergebnis der Prüfung des Budgets 
und der Jahresrechnung erstattet die 
Rechnungsprüfungskommission ei-
nen schriftlichen Bericht und unter-
breitet der Gemeindeversammlung 
ihre Anträge.

Geschäftsprüfungskommission
Die Geschäftsprüfungskommission 
(GPK) ist ein Kontrollorgan. Sie prüft 
die Tätigkeit der Gemeindebehörden 
und der Gemeindeangestellten. Sie 
prüft, ob die gesetzlichen Vorschrif-
ten und die Reglemente der Gemeinde 
generell richtig angewendet werden 
und die Gemeindeversammlungsbe-
schlüsse ordnungsgemäss vollzogen 
worden sind. Sie prüft nicht die indi-
viduelle Richtigkeit. Die Geschäfts-
prüfungskommission hat Einsicht in 
alle zur Erfüllung des gesetzlichen 
Auftrages erforderlichen Unterlagen. 
Sie erstattet der Gemeindeversamm-
lung jeweils im ersten Halbjahr Be-
richt über die Feststellungen des ver-
gangenen Jahres.
In unserer Gemeinde nimmt die Rech-
nungsprüfungskommission auch die 

Aufgaben der Geschäftsprüfungs-
kommission wahr. Sie besteht aus vier 
Mitgliedern, welche alle vier Jahre 
von der Gemeindeversammlung ge-
wählt werden. 

Interessenten melden sich bitte beim 
Gemeindepräsidenten oder der Ge-
meindeverwaltung.
 

Des Gemeindepräsidents 
Worte an die RGPK

Alle Kommunikation (nicht nur 
die zwischen RGPK und GR) 
umfasst Rechtfertigungen,  
unvollständige und suggestive 
Information sowie Emotionen. 

Der Gemeindepräsident dankt den 
Mitgliedern der RGPK für deren Enga-
gement und stellt fest, dass die RGPK 
wirklich das Wohl der Gemeinde Tit-
terten als Ziel hat. 

Als Rücktrittsgründe reklamiert die 
RGPK im Wesentlichen: 
1) Begegnung von Fragenstellungen 
mit Rechtfertigungen.
2) Geringe Kritikfähigkeit (des Ge-
meinderates).
3) Selektive Informationsvermittlung 
(an die RGPK).
4) Unausgewogene und selektive In-
formationspolitik des Gemeinderates 
gegenüber Einwohnern. 
5) Gespräche (mit RGPK) waren emo-
tional geprägt und litten unter ver-
minderter Sachlichkeit.

Der Gemeindepräsident stimmt diesen 
Kritikpunkten zu, gibt jedoch zu beden-
ken, dass solche Probleme elementare 
Teile unseres kommunikativen politi-
schen Systemes sind. Es gibt dazu 
keine Schwarz-Weiss-Lösungen. 
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Weitere Infos und Anmeldungen 
geführte Schneeschuh-Touren

Die heimelige Atmosphäre 
in den Bergrestaurants und 
das urchige Käsefondue 
zaubern Alphüttenromantik 
auf die Wasserfalle.

Mögen Sie es sportlich? 

Schneeschuhwanderung 

Daten

Zu vermieten in Lauwil

Suchen Sie Räume für kreative Tätigkeiten? 
Die Gemeinde Lauwil vermietet ab sofort 
oder nach Vereinbarung eine Wohnung 
als Atelier, Ausstellungsraum, Gestaltungs-
raum, Kreativraum usw.

– 3 Zimmer (80 m2).
– Altbau.
– Bad und Küche vorhanden, 
 Übernachtung aber nicht möglich.
– Preis: 450 CHF/Monat + Nebenkosten

Für Auskünfte und Besichtigungstermine 
wenden Sie sich bitte an Gemeinderat 
Raymond Tanner (Telefon 079 366 53 61, 
raymond.tanner@lauwil.ch).

Gemeinde Lauwil
 Kanton Basel-Landschaft 

Kursausschreibung Homöopathie, Schüsslersalze, Wickel

28.  2.  2019, Zeit: 19.30 – 21.30
Alter Kindergarten Unterbiel 9, Reigoldswil

Grundlagen Phytotherapie, Homöopathie, Schüsslersalze
Einfache Hausmitteli kennen lernen

Kostenlos für alle Eltern mit Kindern bis zum  
Kindergartenalter

Anmeldung bis zum 24.2. unter
www.muetterberatung-bl-bs.ch

Mitbringen:
1 Konfiglas, 1 scharfes Messer, 1 Brettli, 1 grosse Zwiebel,  

2 Würfelzucker

(Der Kurs wird am 28.3. in Lausen angeboten.)

Ich freue mich auf einen spannenden und anregenden Abend
Sandra Grauwiler
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Notfalldienst der Ärzte

Rufen Sie zuerst die Hausärztin 
oder den Hausarzt über die Pra-
xisnummer an. Falls sie/er nicht 
erreichbar ist, können Sie über  
die medizinische Notrufzentrale 
Basel, Telefon 061 261 15 15, mit 
dem Notarzt verbunden werden.
Sie erhalten über diese Aus-
kunftsstelle auch die Nummer des 
Notfall-Zahnarztes und der Not-
fall-Apotheke.

Über die Webseite (www.vaef.ch) 
erhalten Sie Informationen über 
den Verein für Ärztinnen und 
Ärzte beider Frenkentäler.

Im Detail:
Zu 1): Wer antwortet beispielsweise 
auf die Frage: «Aus welchen Gründen 
bist Du Mitglied der RGPK?» nicht mit 
irgend einer Rechtfertigung. Recht-
fertigungen sind legitime und etab-
lierte Arten der Beantwortung von 
Fragen. 
Zu 2): Der Gemeinderat muss (und 
kann) nicht jeder und jeglicher Kritik 
und Anregung Folge leisten. Wir ha-
ben etwas über 400 Einwohner mit 
verschiedenen Meinungen. Der Ge-
meinderat muss auch Prioritäten set-
zen und Interessen abwägen welche 
aufgrund unvollständiger Informa-
tion (siehe unten) nicht für jeder-
mann nachvollziehbar sein mögen. 
Zu 3): Wieviele und welche Informa-
tion wird benötigt für eine seriöse Ar-
beit? Dies ist oft Ermessensfrage. Wel-
che Entscheidungen in der realen 
Welt stützen sich schon auf absolut 
vollständige Information ab? Oft ent-
steht Bedarf zusätzliche Infomatio-
nen explizit nachzufragen. 
Zu 4): Unausgewogene Information 
ist in der Tat ein grosse Schwierigkeit. 
Jede Information aus einer bestimm-
ten Quelle ist irgendwie unausgewo-
gen weil gefiltert. Berücksichtigung 
einer grossen Zahl «unabhängiger» 
Informationquellen inklusive Bewer-
tung derer Zuverlässigkeit kann das 
Problem mildern. Dies kann in einen 
sehr aufwändigen Prozess ausarten. 
Zu 5): Emotionen sind leider (oder 
zum Glück) Teil der menschlichen Na-
tur. Menschliche Kommunikation 
muss Emotionen berücksichtigen. Na-
türlich kann die Sache ob zuviel Emo-
tionen leiden. 

Der Gemeindepräsident nimmt zur 
Kenntnis dass die RGPK in diesen 
Punkten (1 – 5) oft anders urteilt als 
der Gemeinderat. Aufgrund dieser 
Uneinigkeiten liegt bedauerlicher-
weise die Demission der RGPK auf der 
Hand. 

Ich danke den RGPK-Mitgliedern auf-
richtig für ihren Einsatz. Ich hoffe und 
freue mich, dass sie in Zukunft als enga-
gierte Einwohner den politischen Dis-
kurs mit alternativen Meinungen und 
Informationen beleben und somit zur 
Ausgewogenheit und Vollständigkeit 
der Information der Einwohnerschaft 
beitragen werden. 

Zustupf an die Weihnachts-
baumbeleuchtung
Am Weihnachtsbaumverkauf und 
Konzert der Beginners- und Jubend-
band Föiflybertal vom 22. Dezember 
2018 wurde für die Beleuchtung des 
Weihnachtsbaums auf Altgangen ge-
sammelt. Dabei kamen CHF 150.– zu-
sammen! Herzlichen Dank!

Baugesuche
Lache Björn, Bielgasse 37, 4425 Tit-
terten für Schwimmbad mit Überda-
chung auf Parzelle 923, Bielgasse 37.

Schaub Véronique und Rolf, Kirch-
mattweg 4b, 4425 Titterten für Kamin 
für Cheminée-Ofen auf Parzelle 834, 
Kirchmattweg 4b.

Aus der Verwaltung

Hundegebühren 2019
Haben Sie Ihren neuen Hund noch 
nicht angemeldet oder Ihren verstor-
benen, weggegebenen Hund nicht ab-
gemeldet? Holen Sie die Meldung 
bitte unverzüglich bei der Gemeinde-
verwaltung nach. Wir werden bis 
Ende Februar 2019 die Rechnungen 
für die Hundegebühren versenden. 
Sollten Sie bis zu diesem Zeitpunkt 
keine Rechnung erhalten haben, sind 
Sie gemäss Hundereglement ver-
pflichtet, Ihren Hund bei der Gemein-
deverwaltung anzumelden.

Die Gebühren betragen für das Jahr 
2019 CHF 65 für den ersten und CHF 
75 für den zweiten Hund.

Die Erstanmeldung eines Hundes 
erfolgt durch die Hundehalterin oder 
den Hundehalter persönlich am 
Schalter der Gemeindeverwaltung in-
nert 14 Tagen nach der Übernahme 
des Hundes, unter Vorlage der erfor-

derlichen Unterlagen (Impfausweis, 
Chipnummer, Kopie Haftpflichtversi-
cherung). Sie erhalten bei der Anmel-
dung die «Titterter»-Hundemarke. 
Bitte befestigen Sie diese gut sichtbar 
am Halsband Ihres Hundes.

Die Weitergabe oder der Tod des  
Hundes ist der Gemeindeverwaltung 
ebenfalls rasch möglichst zu melden.

Neu in der Gemeinde gehaltene 
Hunde, für welche in anderen Kan-
tonen oder Gemeinden bereits Ge-
bühren bzw. Steuern bezahlt wurden, 
sind ordnungsgemäss anzumelden (§ 
4 des kantonalen Gesetzes über das 
Halten von Hunden vom 22. Juni 
1995). Gebührenpflichtig werden 
diese Hunde erst nach Ablauf der be-
reits andernorts bezahlten Periode.

Die periodischen Gebühren für 
die Hundehaltung werden pro Kalen-
derjahr erhoben, erstmalig ab Beginn 
der Gebührenpflicht (Hund älter als 
vier Monate) und bis Ende Jahr anteil-
mässig. Bei Halterwechsel, Wegzug 
oder Tod des Tieres erfolgt keine 
Rückerstattung.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.

Winterdienst
Bitte parkieren Sie Autos und andere 
Fahrzeuge nicht auf öffentlichen Stra-
ssen und Plätzen, damit der Winter-
dienst nicht behindert wird. Für Schä-
den übernimmt die Gemeinde keine 
Haftung. In unserem Winterdienst 

Gemeinderat/Gemeinderätin  
gesucht!

Willst du die Entwicklung unseres 
Dorfs mitprägen und dich in einem 
gut funktionierenden Gremium 
einbringen? Melde dein Interesse 
unserem Gemeindepräsidenten 
Heinrich Schweizer oder der Ge-
meindeverwaltung.



6

soll so wenig Salz wie möglich einge-
setzt werden. Falls an exponierten 
Stellen gesalzen werden muss, mel-
den Sie dies bitte unserem Aussen-
dienstmitarbeiter Claudius Rudin 
(Tel. 079 239 33 52). Besten Dank.

Schlittelwege
Wir hoffen, dass es die Schneeverhält-
nisse im Winter zulassen und der Egg-
weg wieder als Schlittelweg bezeichnet 
werden kann. Diese Gemeindestrasse 
wird nur gesalzen und gesplittet, wenn 
dies aus Sicherheitsgründen notwen-
dig ist. Bitte seien Sie vorsichtig bei 
der Benutzung des Wegs.

ARGUS – Zivilschutz 
Zivilschutzstelle

Sirenentest 2019
Der nächste gesamtschweizerische Si-
renentest findet am Mittwoch, 6. Feb-
ruar 2019 statt. Beim Sirenentest wird 
die Funktionstüchtigkeit der über 
7200 Sirenen in der Schweiz geprüft, 
mit denen die Bevölkerung bei akuter 
Gefahr alarmiert werden kann. Aus-
gelöst wird ab 13.30 Uhr das Zeichen 
«Allgemeiner Alarm», ein regelmässig 
auf- und absteigender Heulton von ei-
ner Minute Dauer. Getestet werden 
nebst den Sirenen auch die zwei mög-
lichen Auslösearten, zentral über die 
Alarmzentrale der Polizei Basel-Land-
schaft und vor Ort, manuell. Die Sire-
nen können bis spätestens 14.00 Uhr 
mehrmals ausgelöst werden.
Wenn das Zeichen «Allgemeiner 
Alarm» ausserhalb der angekündig-
ten Sirenenkontrolle ertönt, bedeutet 
dies, dass eine Gefährdung der Bevöl-
kerung möglich ist. In diesem Fall ist 
die Bevölkerung aufgefordert, Radio 
zu hören, die Anweisungen der 
Behörden zu befolgen und die 
Nachbarn zu informieren.
Weitere Hinweise und Verhaltensre-
geln finden sich auf den hintersten 
Seiten jedes Telefonbuches im Merk-
blatt «Alarmierung der Bevölkerung» 
sowie im Internet unter: www.babs.
admin.ch/de/alarmierung/sirenen-
test.html

ARGUS – Zivilschutz bittet um Ver-
ständnis für die mit der Sirenenkont-
rolle zwangsläufig verbundenen Un-
annehmlichkeiten.

Für Fragen in Zusammenhang mit 
dem Sirenentest steht Ihnen Christof 
Brügger gerne zur Verfügung.
Tel. 061 935 90 83 / E-Mail:
argus.zivilschutz@bubendorf.bl.ch

 

Aktuelles aus der 
Steuerverwaltung

Versand der Steuererklärungs-
formulare 2018
Anfang Februar 2019 erhalten alle 
Steuerpflichtigen ihre Steuererklä-
rungsformulare für das Jahr 2018. Die 
vollständig ausgefüllte Steuererklä-
rung ist mitsamt Beilagen bis am 31. 
März 2019 (Unselbständigerwer-
bende und Nichterwerbstätige) bzw. 
bis am 30. Juni 2019 (Selbständiger-
werbende) bei der zuständigen Ver-
anlagungsbehörde einzureichen.

Fristerstreckung online  
beantragen
Es wird automatisch eine still-
schweigende Frist von 2 Mona-
ten über die auf der Steuererklärung 
aufgedruckte Ersteinreichungsfrist 
gewährt. Eine darüber hinausge-
hende Frist kann einfach und bequem 
unter www.steuern.bl.ch, Link «Frist- 
erstreckung für Privatperson», online 
beantragt werden. 

Wohneigentumsbesteuerung
Das Liegenschaftsblatt «Angaben für 
die Steuerklärung – Liegenschafts-
werte im Kanton Basel-Landschaft» 
wird auch für das Steuerjahr 2018 
verschickt. Darin sind die mit An-
nahme des Gegenvorschlags des 
Landrats zur zurückgezogenen Geset-
zesinitiative «Für eine faire steuerli-
che Behandlung der Wohnkosten» be-
schlossenen Änderungen bereits ent-
halten. Diese gelten rückwirkend ab 
dem 1. Januar 2018. Weitere Informa-
tionen enthält das Begleitschreiben 
zum Liegenschaftsblatt.

Neuerung bei der Umbuchungspraxis
Die Steuerverwaltung führt mit dem 
ersten ordentlichen Rechnungslauf 
per Ende Januar 2019 eine bedeu-
tende Neuerung ein: Ab diesem Zeit-
punkt werden keine automatischen 
Umbuchungen von definitiven Gutha-
ben zwischen Konten der Staats- bzw. 
Gemeindesteuer und der direkten 
Bundessteuer – und umgekehrt – 
mehr vorgenommen. Weiterhin auto-
matisch umgebucht werden definitive 
Guthaben innerhalb der gleichen 
Sachgebiete. Unter www.steuern.bl.
ch, Link Aktuelles der Steuerverwal-
tung, finden Sie dazu weitere Infor-
mationen. Die Vorausrechnungen, 
welche Anfang Januar 2019 ver-
schickt werden, sind von dieser An-
passung normalerweise noch nicht 
betroffen.

Steuererklärung einfach und 
bequem mit EasyTax am PC 
ausfüllen

 www.easytax.bl.ch, 
Link «Downloads/Support»
Für das Ausfüllen der Steuererklä-
rung 2018 steht das Programm «Easy-
Tax 2018» ab Anfang Februar 2019 
zum Herunterladen bereit. 

Die meisten Steuerpflichtigen nutzen 
die Möglichkeit, das Easy-Tax-Pro-
gramm direkt von der Website herun-
terzuladen. Die Nachfrage nach CDs 
hat in den letzten Jahren markant ab-
genommen. Aufgrund des geringen 
Bedarfs stellt die Steuerverwaltung 
CDs neu selbst her. Die CD kann per 
Post bei folgender Adresse bestellt 
werden:

Steuerverwaltung 
Kanton Basel-Landschaft
EasyTax (Support)
Rheinstrasse 33
4410 Liestal 

Bitte legen Sie ein an sich selbst 
adressiertes und frankiertes 
Rückkuvert bei! Die bestellten CDs 
werden ab Anfang März 2019 der 
Post zum Versand übergeben.

Zu guter Letzt: Steuerfreie  
Lottogewinne bis CHF 1 Mio.
Das neue Geldspielgesetz des Bundes 
ist nach seiner Annahme in der Volks-
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abstimmung nahezu lautlos per 1. Ja-
nuar 2019 in Kraft gesetzt worden – 
mit direkt anwendbaren Bestimmun-
gen im DBG und StHG, also für alle 
Kantone per 1. Januar 2019. Dies be-
trifft auch den Kanton Basel-Land-
schaft, der sein Steuergesetz noch 
entsprechend anpassen muss. Insbe-
sondere Lottogewinne bis zu einer 
Million Franken pro Treffer sind neu 
ab 2019 einkommensteuerfrei (= Frei-
betrag). Erst ein darüber liegender 
Betrag würde besteuert. Dazu ein Bei-
spiel: Lottogewinn CHF 1,5 Mio. = 
nur CHF 500 000 werden als Einkom-
men besteuert. Von diesen CHF 
500 000 können dann noch max. CHF 
5000 als Einsatzkosten abgezogen 
werden.

Ausbildungsbeiträge 
(Stipendien und Ausbildungs-
darlehen)

Der Kanton Basel-Landschaft gewährt 
nach dem Grundsatz der Subsidiarität 
(d.h. die Kosten können weder durch 
Angehörige noch auf andere Weise auf-
gebracht werden) Ausbildungsbeiträge 
an folgende Ausbildungsrichtungen 
nach abgeschlossener obligatorischer 
Schulzeit und unter der Voraussetzung 
der Anerkennung der Ausbildungs-
stätte:

Folgende Kategorien von Personen 
können sich um Ausbildungsbeiträge 
bewerben, sofern sie im
Kanton Basel-Landschaft stipendien-
rechtlichen Wohnsitz haben:

-
recht einschliesslich Ausland-
schweizer und Ausland- schweize-

-
recht mit einer kantonalen Nieder-
lassung (Ausweis C) oder einer Auf-
enthaltsbewilligung (Ausweis B) mit 
seit fünf Jahren legalem Status in 
der Schweiz.

Besondere Bestimmungen gelten für 
anerkannte Flüchtlinge und EU-Bür-
gerinnen und -Bürger (für Details ver-
weisen wir Sie auf unsere Webseite 
oder unsere Telefonnummer 061 552 
79 99).

Bewerbung / Formulare
Gesuche um Ausrichtung von Ausbil-
dungsbeiträgen sind auf einem beson-
deren Formular, das bei der Abteilung 
Ausbildungsbeiträge, Rosenstrasse 25, 
4410 Liestal (Telefon: 061 552 79 99), 
bezogen werden kann, vollständig aus-
gefüllt innerhalb der vorgeschriebenen 
Frist (s. Endtermine weiter unten) der 
Steuerbehörde bei der Wohnsitzge-
meinde der Eltern des Bewerbers oder 
der Bewerberin einzureichen. Von 
dieser wird sie nach Kontrolle der An-
gaben auf der ersten Seite und Eintrag 
der elterlichen Steuerfaktoren auf der 
letzten Seite direkt an die erwähnte 
Adresse weiter geleitet.

Beilagen
Wer sich zum ersten Mal um Ausbil-
dungsbeiträge bewirbt, hat dem An-
meldeformular das Zeugnis der zuletzt 
besuchten Schule oder das zuletzt  
erworbene Abschlusszertifikat oder 
-diplom beizulegen. Besteht ein Lehr- 
oder Ausbildungsvertrag, so ist davon 
ebenfalls eine Kopie mit einzureichen. 
Zwingend ist auf dem Anmeldeformu-
lar die seit 2009 gültige, 13-stellige 
Sozialversicherungsnummer («neue 
AHV-Nummer») anzugeben.
Sind die Eltern der sich bewerbenden 
Person gerichtlich getrennt oder ge-
schieden, so muss ein Auszug aus dem 
entsprechenden Urteil mit Angaben 
über eine allfällige Kindszusprechung 
sowie über die gerichtlich bestätigten 
Kindsalimente beigelegt werden.
Personen ohne Schweizer Bürger-
recht müssen eine Kopie der Nieder-
lassungsbewilligung beziehungsweise 
der Aufenthaltsbewilligung beifügen, 
anerkannte Flüchtlinge eine Kopie des 
sie betreffenden Asylentscheids mit 
Angaben über die Kantonszuweisung.

Bezieht sich das Erstgesuch auf eine 
Zweitausbildung, also eine Ausbil-
dung in einer anderen als der ange-
stammten Berufsrichtung, so ist dies 
zudem der Kommission für Ausbil-
dungsbeiträge gegenüber schriftlich 
und belegt zu begründen.

Eingabefristen
Gestützt auf § 16 Absatz 2 des Geset-
zes über Ausbildungsbeiträge werden 
für die Einreichung der Gesuche fol-
gende Termine festgesetzt, wobei der 
Zeitpunkt der Einreichung bei der 
Wohnsitzgemeinde der Eltern mass-
geblich ist:

1. Auf den 30.04.2019 haben Gesu-
che einzureichen:

 Schüler, Schülerinnen und Studie-
rende, die ihre Ausbildung in den 
Monaten Januar, Februar, März 
oder April 2019 beginnen, oder bis-
herige Bewerber und Bewerberin-
nen, die in einem Vorjahr in diesen 
Monaten mit ihrer Ausbildung be-
gonnen haben.

2. Auf den 31.08.2019 haben Gesuche 
einzureichen:

 Schüler, Schülerinnen und Studie-
rende, die ihre Ausbildung in den 
Monaten Mai, Juni, Juli oder Au-
gust 2019 beginnen, oder bisherige 
Bewerber und Bewerberinnen, die 
in einem Vorjahr in diesen Mona-
ten mit ihrer Ausbildung begonnen 
haben.

3. Auf den 31.10.2019 haben Gesuche 
einzureichen:

 Schüler, Schülerinnen und Studie-
rende, die ihre Ausbildung in den 
Monaten September, Oktober, No-
vember oder Dezember 2019 be-
ginnen, oder bisherige Bewerber 
und Bewerberinnen, die in einem 
Vorjahr in diesen Monaten mit ih-
rer Ausbildung begonnen haben.

4. Auf den 28.02.2019 haben Gesu-
che für das Lehrjahr 2018/19 ein-
zureichen:

 Berufslernende, die ihre Lehre im 
Sommer 2018 angetreten haben, 
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oder bisherige Bewerber und Be-
werberinnen, die in einem Vorjahr 
ihre Lehre begonnen haben.

5. Auf den 29.02.2020 haben Gesu-
che für das Lehrjahr 2019/20 ein-
zureichen:

 Berufslernende, die ihre Lehre im 
Sommer 2019 antreten werden.

Bei den angegebenen Daten handelt 
es sich um Endtermine für die Abgabe 
des Formulars bei der Wohnsitzge-
meinde der Eltern beziehungsweise 

empfehlen dringend eine frühzeitige 

Einreichung, da auf verspätete An-
meldungen nicht eingetreten werden 
kann.

Bisherige Bezüger und 
Bezügerinnen von 
Ausbildungsbeiträgen
Wer im vorangehenden Ausbildungs-
jahr Stipendien oder Darlehen be- 
zogen hat, erhält das Formular zur  
Erneuerung des Antrags im kommen-
den März/April zugestellt, sofern die  
ununterbrochene Ausbildung noch 
mindestens ein Jahr andauert. Nicht-
zustellung enthebt nicht von der Ein-
haltung der vorstehend ausgeführten 
Eingabetermine.

Auskünfte und weitere 
Informationen
Für nähere Informationen wenden 
Sie sich bitte an die Abteilung Ausbil-
dungsbeiträge (Tel. 061 552 79 99), 
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal. Weitere 
aktuelle Hinweise zu Stipendien und 
Ausbildungsdarlehen finden Sie im 
Internet unter: www.afbb.bl.ch, die 
Mailadresse lautet: stipendien@bl.ch.

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion
Dienststelle Berufsbildung, 
Mittelschulen und Hochschulen
Berufsbildung und Berufsberatung
Ausbildungsbeiträge
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DigitalDRUCK 
OFFSETDRUCK

Haustechnik / Sanitärinstallationen  / Spenglerei  / Heizung

NEIN 
zum Mehrwertgesetz

Baselbieter 
Gemeinden sagen:

Wir  
werden 
Geprellt.
www.mehrwertabgabe-nein.ch
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Vereine 

Seniorekaffi 

Hesch Luscht uf es feins Kaffi, es Tee 
oder es guets Stück Chueche, denn 
chum ins Seniorekaffi, d’s Tit-
terte im Gmeinisaal.

Jede zweute Donnschtig im Monet am 
Nomittag vom zweu bis am feufi isch 
offe.

Nächster Termin am: 
Donnerstag, 14. Februar 2019

Alli Seniorinne und Seniore us dr 
ganze Region sie härzlich iiglade. Es 
lade i, s Team vom Seniorekaffi.

KaffiTeeChuecheDiskussioneSpiele

Der Reinerlös des Seniorekaffi kommt 
einer gemeinnützigen Institution zu 
Gute.

Seniorenmittagstisch

«Wo die Liebe den Tisch deckt, 
 schmeckt das Essen am Besten.»

Liebe Seniorinnen und Senioren

Es ist Mittagstischzeit!
Stammgäste und neue Gäste sind je-
derzeit herzlich willkommen. Dieser 
Anlass ist eine gute Gelegenheit, um 
Gemeinschaft zu pflegen. 

Wir freuen uns: 

Das Mittagstisch-Team

Die nächsten Daten:
6. Februar,
20. Februar 2019

Es freuen sich auf die Anmeldung von 
neuen Personen:

Christine Müller 061 941 14 90
Hanna Felber 061 941 11 81
Gertrud Tanskanen 061 941 19 59
Marianne Rudin 061 941 21 33
Hanni Müller 061 941 10 46

 

schenken und beschenkt werden 

Samstag, 16. Februar 2019, 9.00 Uhr 

Aula Primarschule Reigoldswil 
 

 
Gerne schauen wir auf 20 Jahre «Frauenzmorgen Reigoldswil und Umgebung» 
zurück, was für uns ein grosses Geschenk ist.  
 
Unsere Referentin: 
Elisabeth Schirmer wohnt in Lausen, ist verheiratet und Mutter von drei erwachsenen 
Söhnen. Als Geschäftsfrau engagiert sie sich im Verwaltungsrat der Firma RONDA in 
Lausen, welche Uhrwerke produziert. "Zeit" ist für sie somit ein zentrales Thema. 
Wofür nehmen wir uns Zeit?  
Elisabeth Schirmer wird uns ins Geheimnis des Schenkens und des 
Beschenktwerdens mit hinein nehmen. 
 
Kosten: Fr. 12.- pro Person. 

 
Anmeldung bis 14. Februar 2019  
an Christine Müller, Titterten, 061 941 14 90 oder  
Corinne Weber, Reigoldswil, 061 941 23 60, coriweb@bluewin.ch 
 
 

Frauezmorge-Team der Kirchgemeinden Reigoldswil-Titterten,  
Arboldswil-Ziefen-Lupsingen, Bretzwil-Lauwil-Seewen sowie der  

Katholischen Pfarrei Bruder Klaus Waldenburgertal 

Spitex à la carte
Für mehr Vitamine im Alter.

Für Fragen und mehr Infos: 
Marianne Pulfer

Telefon: 061 921 07 00
mp@spitex-alacarte.ch

www.spitex-alacarte.ch

… richtet sich an Menschen, die sich 

 möglichst lange zuhause  

rundum gut betreut fühlen wollen. 



12

Füürobe-Party mit dem TV
Der Treffpunkt nach der
Arbeit: “Hossa - Bar“

“Huusfründe“
Turbulenzen bis in das hohe Alter
Eine Komödie in 6 Akten von Lewis Easterman, Dialektbearbeitung durch Charles Lewinsky

Aufgeführt von der einheimischen Theatergruppe
unter der Regie von Anton Rudin!

“Lasst die Eier fliegen!“

Der verkehrteste Eierleset-
Wettkampf der Welt!
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Jungschützen Arboldswil / Titterten

Einladung zum Jung- 
schützenkurs 2019,  
7.2.2009, 19.30 Uhr im 
Schützenhaus Arboldswil

Auch in diesem Jahr wird wieder ein 
Jungschützenkurs durchgeführt und 
Du bist herzlich dazu eingeladen. Teil-
nahmeberechtigt sind alle mit Jahr-
gang 1999 – 2004 welche Schweizer 
Staatsbürger sind oder Ausländische 
Staatsbürger mit C Bewilligung. Die 
jüngeren unter Euch mit Jahrgang 
2006 können den Kurs als Junioren 
besuchen.

Die Teilnahme am Junschützenkurs 
ist gratis. Alles was Du mitbringen 
solltest sind Zeit und Freude daran 
mit Gleichgesinnten ein paar schöne 

Stunden zu erleben und mit Ruhe und 
Konzentration ein Ziel anzuvisieren.

Das Sturmgewehr 90 mit Zubehör, an 
dem Du von uns ausgebildet wirst, 
wird jedem Teilnehmer leihweise vom 
Kursbeginn an bis Ende Oktober zur 
Verfügung gestellt. (Das Gewehr muss 
nicht zwingend nach Hause genom-
men werden.)
Das diesjährige Kursprogramm wel-
ches im März beginnt sieht folgender-
massen aus:

2 Theorieabende
8 Kurs und Schiesstage
Gruppenmeisterschaft
Feldschiessen, Jungschützenwett-
schiessen und Bezirkswettschiessen 
Laser Schiessstand am Antistaumarkt
Skiweekend 2020

Der Kurs wird auf den beiden Schiess-
plätzen Arboldswil und Titterten 
durchgeführt. Es wird für Mitfahrge-
legenheiten gesorgt.

Auskünfte erhältst Du bei:

Michael Lüscher
Alte Landstrasse 32
4456 Tenniken
Tel. 079 796 97 01
E-Mail: 
michael-luescher@bluewin.ch

Wulf Lipski
Ob dem Dorf 11
4425 Titterten
Tel. 079 356 37 04
E-Mail:
wulf.lipski@bluewin.ch

D’ SCHNITZ 
DIE GITS!

An unseren Heimspielen  
freuen wir uns über eine rege  
Zuschauer Unterstützung. 

An folgenden Abenden  
finden Heimspiele in  
der Dorfturnhalle statt:
 

� Di 12. 02. 19 Titterten – VB Blue Sisters, Laufen
� Di 19. 02. 19 Titterten – TV St. Johann 4, Basel

PS: Wir suchen immer noch  
dringend Spielerinnen !  
Wir freuen uns auf dich !

VB Titterten

Beginn jeweils 
um 20.30 Uhr.

Bis bald  

in der Halle! 

Ulrich Briggen Gartenservice AG
Oberbiel 38, 4418 Reigoldswil
Telefon 061 941 17 89
www.briggen-gartenservice.ch

Gartenarbeit 
ist deine 
Leidenschaft?

Deine Stelle
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Jungschützen Arboldswil / Titterten

Jungschützenkurs 2019
Schiessplan
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Gottesdienstkalender: 
Datum Zeit Anlass Ort Leitg./Gestaltg.
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Unterhaltungskonzert 
Musikverein Reigoldswil 
Direktion Reto Vogt 
 

Samstag, 2. Februar 2019 
Konzertbeginn 20.00 Uhr 
Mehrzweckhalle Reigoldswil 
 
Mit dabei:  

Jugendband Föiflybertal & 
Beginners Band 
Direktion Reto Vogt 
 
 
Nachtessen und Kuchenbuffet ab 18.30 Uhr  
Bar - Tombola 
Eintritt für Erwachsene und Kinder ab 16 Jahren Fr. 12.- /  
Familienpreis Fr. 25.- / Kinder ab 6 Jahren Fr. 6.- 
Reservation:  
Ticketvorverkauf online auf www.mv-reigoldswil.ch 
oder telefonisch ab 21. Januar 2019, jeweils Montag  
und Mittwoch von 10.00 - 12.00 Uhr und 19.00 – 20.00 Uhr 
unter Tel.: 079 603 18 70 
 
 

 

www.regiodruck.ch

Broschüren?
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Jahreslos 2019 

 
Februar 2019 

03.02.2019 So 10:00  Gottesdienst mit Abendmahl 
      Predigt: Rene Wälty 

05.02.2019  Di 14:30  Zyschtigsträff 

      Musikalische Begegnung 

      De Etta & Bob Janz und Luggi Lehmann 

09.02.2019  Sa 14:00  Jungschar 

10.02.2019 So 10:00  Gottesdienst 
      Predigt: Rolf Strobel 

      Thema: Was hat Intimität mit Gebet zu tun? 

17.02.2019 So 10:00  Gottesdienst  
      Predigt: James Senior 

      Metro Kids Africa 

 

23.02.2019  Sa 14:00  Jungschar 

24.02.2019 So 10:00  Gottesdienst 
      Predigt Hans Jörg Wagner 

 

    17:00  Konzert mit Kurt Matter 
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Veranstaltungskalender 

Gemeinde Titterten

Sonntag 10.02. Wahlbüro Wahl- und Abstimmungssonntag 
(mit Gemeinderatswahl)

Abfallkalender

Freitag jeden 07.00 Hauskehrichtsammlung Sammelplätze gemäss Abfallkalender

Samstag 31.08. Bring- und Holtag Beim Gemeindehaus Titterten

Papier, Karton, Alu/Weissblech, Altöl und Textilien: Sammelstelle in Containern hinter dem Gemeindehaus

Feuerwehr Arboldswil Titterten

Dienstag 29.01. 19.00 Feuerwehr Arboldswil Titterten Rekrutenübung 1

Dienstag 05.02. 20.00 Feuerwehr Arboldswil Titterten Kaderübung 1

Donnerstag 21.02. 20.00 Feuerwehr Arboldswil Titterten Mannschaftsübung 1

Montag 25.02. 19.15 Feuerwehr Arboldswil Titterten Rekrutenübung 2

Schützengesellschaft

Samstag 26.01. SG Titterten Jahresversammlung

Donnerstag 07.02. 19.30 Jungschützen Informationsabend im Schützenhaus Arboldswil

Veranstaltungen

Mittwoch 06.02 12.00 Team Mittagstisch Seniorenmittagstisch im Gemeindesaal

Donnerstag 14.02. 14.00 Team Seniorekaffi Seniorekaffi im Gemeindesaal

Samstag 16.02. 09.00 Frauezmorge-Team Frauezmorge in der Aula Reigoldswil

Mittwoch 20.02. 12.00 Team Mittagstisch Seniorenmittagstisch im Gemeindesaal

Freitag 22.02. 20.00 Natur- und Vogelschutzverein Jahresversammlung im Gemeindesaal

Es Zmittag amne schöne Tisch. 

Am Senioremittagstisch !


